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Stellungnahme 

der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.,
der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V.

und 
des Verbraucherzentrale Bundesverbandes e. V.

zum Referentenentwurf eines Gesetzes 
zur Reform des Kontopfändungsschutzes

Den Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz zur Reform des Kontopfändungsschutzes bewerten die in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege zusammenarbeitenden Spitzenverbände, die Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V. und der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. auf der Grundlage der von der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände erarbeiteten Stellungnahme wie folgt:
Einleitung: 
Der vorliegende Gesetzesentwurf ist zu begrüßen, wird jedoch der Zielsetzung des Schuldnerschutzes sowie der Entlastung von Banken und Gerichten aus der Sicht der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände nicht im vollen Umfang gerecht. 
Aus den Erfahrungen der Vergangenheit und der aktuellen Praxis der Banken im Umgang mit der selbst auferlegten Verpflichtung jedem Bürger ein Guthabenkonto zur Verfügung zu stellen
, besteht die starke Befürchtung, dass ein effektiverer Kontopfändungsschutz des Schuldners dadurch unterlaufen wird, dass die Pfändungsschutzkonten nicht eingerichtet werden.
Die AG SBV fordert daher die Bundesregierung auf, begleitend zur Kontopfändungsreform auch ein Recht auf ein Guthabenkonto umzusetzen, um der zu erwartenden Praxis der Banken, entweder Pfändungsschutzkonten zu verweigern oder gepfändete Konten zu kündigen, entgegenzutreten. 
Ohne diese weitergehenden Regelungen bliebe das Problem des Schuldners wieder ein Guthabenkonto zu bekommen unvermindert bestehen bzw. es würde sich aus der Erfahrung der Schuldnerberatung noch verschärfen.  
Um für die Banken den Aufwand in vertretbaren Umfang zu halten und einen effektiveren Schuldnerschutz zu gewährleisten, schlägt die AG SBV folgende Änderungen und Ergänzungen vor: 
· den Pfändungsumfang auf Kalendermonate und nicht auf Bankarbeitstage zu beziehen,
· den Pfändungsschutz bis zur Höhe der monatlichen Einkünfte zu erweitern, 

· „Kettenpfändungen“ zu erschweren, 
· die „Sperrfrist“ bei Eingang der Pfändung für die Überweisung an den Gläubiger von zwei auf vier Wochen zu verlängern und auch auf Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit zu erweitern,

· eine Belehrung des Gerichts für den Schuldner und Drittschuldner vorzusehen, 
· den Pfändungsschutz nach § 850i ZPO auf sonstige Einkünfte, die keine Arbeitseinkommen sind, zu erweitern,
· den Umfang des Pfändungsschutzes auf dem Pfändungsschutzkonto auf § 850c Abs. 2 Satz 1 zu beziehen,
· unpfändbare Sozialleistungen, Wohngeld und Leistungen der Krankenversicherung die zur Begleichung erbrachter Leistungen Dritter gezahlt werden, grundsätzlich freizustellen, 

· den Pfändungsschutz nach § 850l E-ZPO und § 55 SGB I weiterhin nach § 765a ZPO zuzulassen, 
· die Pfändungsschutzfrist bei § 55 SGB I und § 76a EStG von 7 Tagen auf einen Monat zu verlängern,

· zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch bestehende Kontopfändungen zeitlich zu begrenzen.

Darüber hinaus sieht die AG SBV aus der alltäglichen Praxis der Schuldnerberatung noch weitergehenden Regelungsbedarf in nachfolgend benannten Problembereichen: 
· Sicherstellung der Einkünfte des nicht mit gepfändeten Mitkontoinhabers bei einem Oder-Konto.

· Schutz des Unterhalts des Kindes, das auf ein Konto des Sorgeberechtigen eingeht. Gleiches gilt für den Unterhaltsvorschuss. 

· Schutz von auf das Konto eingehenden Beihilfe- und Versicherungsleistungen für den Schuldner zur Weiterleitung an Dritte.
· Schutz von notwendigen Ansparbeträgen bei Leistungsempfängern nach dem SGB II und SGB XII.
I. Änderungsvorschläge und Begründungen im Einzelnen

Artikel 1 Nr. 3: § 833a E-ZPO: 
Pfändungsumfang bei der Pfändung von Kontoguthaben
Es wird vorgeschlagen § 833a E-ZPO wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen:

„§ 833a Pfändungsumfang bei der Pfändung von Kontoguthaben 

(1) Die Pfändung des Guthabens eines Kontos bei einem Kreditinstitut umfasst das am Tag des Zugangs des Pfändungsbeschlusses bei dem Kreditinstitut bestehende Tagesguthaben sowie die Tagesguthaben der auf die Pfändung folgenden 180 Bankgeschäftstage 6 Kalendermonate
 bis zur Höhe der monatlichen Eingänge, es sei denn, es wird wegen der in § 850d bezeichneten Forderungen gepfändet.

(2) Die Pfändung des Guthabens eines Pfändungsschutzkontos im Sinne von § 850k Abs. 6 umfasst das am Tag des Zugangs des Pfändungsbeschlusses bei dem Kreditinstitut bestehende Tagesguthaben sowie die Tagesguthaben der auf die Pfändung folgenden 90 Bankgeschäftstage 3 Kalendermonate, bis zur Höhe der monatlichen Eingänge, es sei denn, es wird wegen der in § 850d bezeichneten Forderungen gepfändet.“

(3) Nach Ablauf der Fristen nach Abs. 1 bzw. 2 kann der Gläubiger Eine erneute Pfändung des Kontoguthabens nach Absatz 1 darf der Gläubiger erst nach Ablauf eines Jahres und eine erneute Pfändung des Guthabens eines Pfändungsschutzkontos nach Absatz 2 darf er erst nach Ablauf von 2 Jahren beantragen. Vor Ablauf dieser Fristen ist eine erneute Pfändung nur statthaft, wenn

1. die Pfändung zu einer teilweisen Befriedigung des Gläubigers geführt hat oder

2. glaubhaft gemacht wird, dass dieser Vermögen erworben hat.

Begründung zu den Absätzen 1 und 2:

Die zeitliche Begrenzung der Kontopfändung wird begrüßt. Durch die zeitliche Begrenzung der Pfändung wird die Bereitschaft der Kreditinstitute gepfändete Konten zu kündigen verringert und die Bereitschaft Guthabenkonten einzurichten voraussichtlich erhöht werden. Die Praxis hat darüber hinaus gezeigt, dass sich ein Pfändungsertrag – wenn überhaupt – nur zu Beginn der Pfändungsmaßnahme realisieren lässt. Dauerhafter Pfändungsertrag wird durch Schutzanträge oder Kontokündigungen in der Regel verhindert. 
Der vorliegende Entwurf beschränkt die Pfändung eines Kontoguthabens auf 180 bzw. 90 „Bankgeschäftstage“. Wie die Legaldefinition in § 676a BGB klarstellt, zählen dazu nur „Werktage, an denen alle beteiligten Kreditinstitute gewöhnlich geöffnet haben, ausgenommen Sonnabende“. Diese zeitliche Begrenzung nach Bankgeschäftstagen ist für Schuldner/Verbraucher, aber auch für die Vollstreckungsgerichte nur schwer verständlich; diese könnten das Ende der Pfändungsmaßnahme allenfalls unter Zuhilfenahme eines Kalenders mühsam und zudem fehlerträchtig ermitteln, da in den Bundesländern unterschiedliche (kirchliche) Feiertage gelten. 

Eine taggenaue Berechnung bedeutet für die Kreditinstitute - trotz Automatisierungs-möglichkeit - einen zusätzlichen Arbeitsaufwand. Durch die Ersetzung der Bankgeschäftstage mit dem allgemein verständlichen Zeitraum „Kalendermonat“ lässt sich sowohl für die Justiz, als auch für Drittschuldner der Arbeitsaufwand reduzieren.  Damit erleichtert sich zugleich der Berechnungsaufwand für den Kontoschutz, denn beim Pfändungsschutzkonto in § 850k E-ZPO ist ebenfalls auf Kalendermonate abgestellt. 

Problematisch ist die unbegrenzte Erfassung der Tagesguthaben in den der Pfändung folgenden Monaten. In nahezu alle Fällen, in denen nicht am Ersten eines Monats das Geld eingeht, hätten die Gläubiger sogar einen größeren Zugriff als nach der derzeit geltenden Regelung, wenn der Kontoinhaber das Konto nicht bis auf den letzten Cent am letzten des Monats leer geräumt hat. 

Beispiel: 
Am 10. eines Monats geht das Gehalt in Höhe von 1.000 € ein. Nach dem Entwurf sind dann rund 15 € pfändbar.
 Die Pfändung erfolgt am 11. des Monats. Der Kontoinhaber lässt  300 €  für die Miete am 3. des nächsten Monats auf seinem Konto stehen. Am Anfang des Monats sind diese 300  € zunächst von der Pfändung geschützt, da der Betrag unterhalb des Freibetrags für den neuen Monat liegt. Wenn der Schuldner nun am 10. dieses Monats wieder sein Gehalt in Höhe von 1.000 € bekommt, dann werden die 300 € vom Vormonat mit  den 1.000 € zusammengerechnet. Dies bedeutet, dass nach dem vorliegenden Entwurf dann 315 € in diesem Monat an die Gläubiger abgeführt werden müssten. 
Noch schwieriger würde die Situation aussehen, wenn der Schuldner am 25. des Monats oder später sein Gehalt auf sein Konto überwiesen bekommt, welches für den Folgemonat bestimmt ist. In diesem Fall müsste der Schuldner noch im laufenden (Rest-)Monat sein vollständiges Gehalt, abzüglich des pfändbaren Betrags abheben bzw. überweisen lassen, damit er nicht beim nächsten Gehaltseingang entsprechend gepfändet wird. 
Wie diese beiden Beispiele zeigen, würden nach dem vorliegenden Entwurf die Schuldner in nicht unerheblichen Teilen schlechter gestellt werden als nach bestehender Rechtslage und bei einer Pfändung beim Arbeitgeber, somit an der Quelle. Darüber hinaus muss der Schuldner vollständig über die Rechtslage informiert sein und „strategisch“ handeln, um sein pfändungsfreies Einkommen sichern zu können. Diese Regelung geht daher weit an der Lebensrealität der Schuldner vorbei. Die Praxis der Schuldnerberatung zeigt deutlich, dass in einer Vielzahl der Fälle nicht ein Gehaltseingang am ersten des Monats erfolgt, sondern am 10. oder 15. oder sogar kurz vor Ende des Monats. Insbesondere Mitarbeiter von Zeitarbeitsfirmen erhalten – teilweise – mehrmals im Monat Abschlagszahlungen, da die Gehälter erst im Folgemonat für den Vormonat gezahlt werden. 
In all diesen Fällen würde die neue gesetzliche Regelung zu einer nicht hinnehmbaren Verschärfung der Pfändungssituation bei einer Kontopfändung führen, insbesondere bei den Schuldnern, die bei einer Gehaltspfändung gering oder gar nicht pfändbar sind. 

Die Konsequenz aus dieser Regelung ist, dass die Kontopfändung für Gläubiger weiterhin einen höheren Anreiz bieten würde – trotz zeitlicher Befristung – als eine Pfändung an der Quelle beim Arbeitgeber. 
Die AG SBV schlägt daher vor, die Pfändung an dem Tagesguthaben zu orientieren, jedoch auf die Höhe der Einkünfte innerhalb eines Monats zu beschränken, so dass der unpfändbare Betrag des Vormonats auf den Folgemonat übertragen werden kann. Hiermit könnte - ohne zusätzlichen Bearbeitungsaufwand - der Schutz des pfändungsfreien Einkommens des Schuldners sichergestellt werden.
Den Pfändungsschutz in § 850k E-ZPO auf einen Monat ab Eingang der Pfändung umzustellen, würde in den dargelegten Beispielen nichts ändern. Auch eine Umstellung auf einen Schutz ab Eingang des Geldes wäre nur auf den ersten Blick hilfreich. Probleme gibt es dann jedoch bei unregelmäßigen Geldeingängen bzw. nicht genau monatlichen Eingängen, insbesondere wenn zu unterschiedlichen Zeitpunkten Geldeingänge zu verzeichnen wären. 
Das Ziel, dass der Schuldner sein Konto einmal monatlich „abräumen“ muss, ist mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf nicht gelöst worden. 
Begründung zu Absatz 3:
Es muss vermieden werden, dass einzelne Gläubiger durch „Kettenpfändungen“ ohne Pfändungsertrag ein Schuldnerkonto dauerhaft blockieren. Deshalb wird analog der Regelungen zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung vorgeschlagen, eine hier einjährige bzw. zweijährige Frist einzuführen, in der es dem Gläubiger grundsätzlich untersagt ist, das gleiche Konto erneut zu pfänden. Die Differenzierung in den Sperrfristen (1 bzw. 2 Jahre) trägt den Unterschieden im Pfändungsumfang (6 bzw. 3 Kalendermonate) Rechnung. 

Alternativvorschlag:
Es sollte im Gesetzgebungsverfahren bedacht werden, ob die Differenzierung in den Absätzen 1 und 2 nicht entfallen kann. Dann ließe sich der Pfändungsumfang auf vier Kalendermonate vereinheitlichen, was eine Sperrfrist von einem Jahr angemessen erscheinen lässt.

Eine erneute Pfändung soll möglich sein, wenn die vorausgehende Kontopfändung erfolgreich war oder wenn der Gläubiger glaubhaft machen kann, dass dieser Vermögen erworben hat.


Das gesetzgeberische Ziel, einerseits den Gläubigern den Zugriff auf das Bankkonto zu erhalten, andererseits aber für einen effektiveren Schutz der Schuldner zu sorgen, wird hierdurch umgesetzt. Gleichzeitig werden die Kreditinstitute als Drittschuldner und die Vollstreckungsgerichte entlastet. 

Artikel 1 Nr. 4:
§ 835 E-ZPO Überweisung einer Geldforderung

Es wird vorgeschlagen § 833a E-ZPO wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen:

§ 835 Überweisung einer Geldforderung
(1) […].

(2) […]

(3) […].

(4)  Wenn nicht wiederkehrend zahlbare Vergütungen eines Schuldners, der eine natürliche Person ist, für persönlich geleistete Arbeiten oder Dienste oder sonstige Einkünfte, die kein Arbeitseinkommen sind, dem Gläubiger überwiesen werden, so darf der Drittschuldner erst vier Wochen nach der Zustellung des Überweisungs​beschlusses an den Gläubiger leisten oder den Betrag hinterlegen.“

Stellungnahme zu Absatz 3 

Die Verlängerung des Moratoriums von zwei auf vier Wochen wird von der AG SBV begrüßt und ist dringend erforderlich, um den Zeitdruck sowohl bei der Justiz und den beteiligten Kreditinstituten, als auch in der Sozial- und Schuldnerberatung auf ein erträgliches Maß zu reduzieren.

Trotz der Sockelbetrags-Freigabe wird in einer Mehrzahl der Kontenpfändungen weiterhin ein Freigabebeschluss des Vollstreckungsgerichts erforderlich bleiben
. Vor der Kontofreigabe muss das Vollstreckungsgericht auch weiterhin die Gläubigerseite anhören. Die Anhörung nimmt in aller Regel schon zwei Wochen in Anspruch. Somit wird sich der heute allgemein übliche und von allen Verfahrensbeteiligten beklagte Aufwand, der mit einem gesonderten Beschluss über die vorläufige Einstellung der Zwangsvollstreckung unweigerlich verbunden ist, selbst mit der neuen vierwöchigen Frist nur dann einsparen lassen, wenn der Kontoinhaber seinen Freigabeantrag umgehend nach Fristbeginn stellt bzw. zu stellen in der Lage ist. 

Begleitend zur Ausweitung der Moratoriumsfrist auf vier Wochen schlägt die AG SBV vor, dass die Gerichte verpflichtet werden, den Schuldner über die gesetzliche Situation – in verständlicher Form – aufzuklären. Eine verpflichtende Aufklärung ist erforderlich, weil 
· mit dem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss der Schuldner nicht über seine Rechte und Handlungsmöglichkeiten aufgeklärt wird; 
· der Schuldner nur im Ausnahmefall vom Drittschuldnern über seine Rechte aufgeklärt wird. Darüber hinaus erfolgen diese Mitteilungen der Drittschuldner freiwillig und sind von höchst unterschiedlichem Informationswert;
· die komplexe rechtliche Situation selbst handlungsfähige Schuldner überfordern würde. Alleine die unterschiedliche Handhabung der Pfändung auf einem „Normal-Konto“ und einem P-Konto könnte dazu führen, dass der Schuldner sein Recht nicht in ausreichendem Maße wahrnimmt. Auch der Hinweis, dass er sein Konto in ein P-Konto umwandeln lassen könnte, kann nicht vorausgesetzt werden. Ob die Kreditinstitute hier freiwillig darauf hinweisen, kann noch nicht abgeschätzt werden. Es darf aber nicht ins Belieben des jeweiligen Kreditinstituts gestellt werden, ob der Schuldner diese Information bekommt oder nicht. 

Die Informationen müssen, nach den Erfahrungen in der Praxis der Schuldnerberatung verständlich und einfach aufgebaut sein, damit der Schuldner die Konsequenzen und Auswir​kungen, als auch seine Handlungsmöglichkeiten erkennen kann. Nur so lässt sich verhindern, dass Schuldner durch die Kontopfändung unter Druck gesetzt werden und zu Lasten ihres Existenzminimums mit dem pfändenden Gläubiger Ratenvereinbarungen eingehen, nur um wieder Zugang zu ihrem Konto zu erhalten.

Die Einführung eines amtlichen Vordrucks für die Kontopfändung, würde darüber hinaus eine Entlastung für die Kreditinstitute und Gerichte bedeuten und es könnten automatisierte Verfahren eingeführt werden. Die Kosteneinsparung wäre auf allen Seiten erheblich. Derzeit müssen die Drittschuldner individuell gefasste Beschlüsse zur vorläufigen Einstellung sowie zur Kontofreigabe und Anpassung mehrfach von Hand einpflegen.

Begründung zu Absatz 4: 

Der Schutz für Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit lässt sich nur realisieren, wenn der Drittschuldner nicht bereits an den pfändenden Gläubiger ausgezahlt hat. Daher erscheint die Ausweitung auf ein vierwöchiges Moratoriums für „sonstige Einkünfte“ i.S.d. § 850i konsequent und zwingend. 
Artikel 1 Nr. 5:
§ 850i E-ZPO Pfändungsschutz für sonstige Einkünfte

(1) Werden nicht wiederkehrend zahlbare Vergütungen für persönlich geleistete Arbeiten oder Dienste oder sonstige Einkünfte, die kein Arbeitseinkommen sind, gepfändet, so hat das Gericht dem Schuldner auf Antrag während eines angemessenen Zeitraums so viel zu belassen, als ihm nach freier Schätzung des Gerichts verbleiben würde, wenn sein Einkommen aus laufendem Arbeits- oder Dienstlohn bestünde. Bei der Entscheidung sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuldners, insbesondere seine sonstigen Verdienst​möglichkeiten, frei zu würdigen. Der Antrag des Schuldners ist insoweit abzulehnen, als überwiegende Belange des Gläubigers entgegenstehen.

(2) […].

(3) […].

Stellungnahme zu Absatz 1:
Die Regelung des Referentenentwurfs bewahrt den gewachsenen Pfändungsschutz für nicht wiederkehrend zahlbares Arbeitseinkommen, insbesondere Abfindungen.
Der neue Pfändungsschutz für „sonstige Einkünfte natürlicher Personen“ erscheint wegen der in der Entwurfsbegründung genannten Konstellationen insbesondere für die Einkünfte von Selbstständigen unverzichtbar. Die aktuell vorzunehmende Unterscheidung, ob die Arbeiten persönlich (=> Schutz nach § 850i ZPO) oder durch Mitarbeiter/innen erbracht werden (=> kein Schutz nach § 850i ZPO), ist ohnehin nicht trennscharf (z.B. Mitarbeit von Auszubildenden oder gelegentlicher Einsatz von Aushilfskräften oder „Handlangern“). 

Viele, aber längst nicht alle Vollstreckungsgerichte gewähren zurzeit bereits Schuldnerschutz für Unternehmer-Einkünfte nach § 765a ZPO als Härtefallentscheidung. Hier trägt die gesetzliche Regelung zur Vereinheitlichung und zu mehr Rechtssicherheit bei.

Problemanzeige:

Die sonstigen Einkünfte natürlicher Personen sind über § 850i E-ZPO nur in Bezug auf die Pfändung „an der Quelle“, insbesondere bei Auftraggebern/Privatpatienten als Drittschuldnern geschützt. Ergänzt wird dieser Pfändungsschutz durch § 835 Abs. 4 E-ZPO, der einen entsprechenden Auszahlungsaufschub von vier Wochen normiert.

Dieser notwendige Schutz sonstiger Einkünfte natürlicher Personen weist jedoch bei der folgenden Zahlungsabwicklung eine dramatische Lücke auf: Wenn der Auftraggeber den vom Vollstreckungs​gericht nach § 850i Abs. 1 E-ZPO für unpfändbar erklärten Vergütungsteil bezahlt, wird er den bargeldlosen Weg wählen und auf das Unternehmer​konto überweisen. Ist dieses Konto jedoch ebenfalls gepfändet, dann setzt sich der im Hinblick auf die Pfändung „an der Quelle“ durch das Vollstreckungsgericht für notwendig und angemessen erachtete Schuldnerschutz nicht fort (obwohl zur Existenzsicherung wie als Leistungsanreiz notwendig). 
Bei der Regelung des Pfändungsschutzkontos in § 850k Abs. 4 E-ZPO fehlt die Bezugnahme auf § 850i E-ZPO, so dass allein der monatliche Sockelbetrag nach § 850k Abs. 1 E-ZPO geschützt ist. Auf dem normalen Girokonto beschränkt sich der Schutz nach § 850l E-ZPO auf wiederkehrende Einkünfte nach §§ 850 bis 850b ZPO. 
Ohne eine entsprechende Flankierung beim Kontopfändungsschutz droht der wichtige sozial- wie wirtschaftspolitische Schutzzweck des § 850i Abs. 1 E-ZPO letztlich doch leer zu laufen.

Artikel 1 Nr. 6: 
§ 850k Pfändungsschutz für Guthaben auf dem Pfändungsschutzkonto

Es wird vorgeschlagen § 850k E-ZPO wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen:

§ 850k Pfändungsschutz für Guthaben auf dem Pfändungsschutzkonto
(1) Wird das Guthaben auf einem Pfändungsschutzkonto des Schuldners bei einem Kreditinstitut gepfändet, ist es für die Dauer des Kalendermonats insoweit nicht von der Pfändung erfasst, als es den Freibetrag nach § 850c Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 850c Abs. 2 Satz 1 und § 850c Abs. 2a nicht übersteigt. § 850c Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Die Pfändung des Guthabens gilt im Übrigen als mit der Maßgabe ausgesprochen, dass folgende weitere pfändungsfreien Beträge jeweils für die Dauer eines Kalendermonat nicht von der Pfändung erfasst sind:

1. 
die pfändungsfreien Beträge nach § 850c Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit 

§ 850c Abs. 2a Satz 1, wenn

a)
der Schuldner einer oder mehreren Personen aufgrund gesetzlicher Verpflichtung Unterhalt gewährt oder

b) 
der Schuldner Geldleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch auch für mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen, denen er nicht aufgrund gesetzlicher Vorschrift zum Unterhalt verpflichtet ist, bezieht oder

c) 
das Einkommen des Schuldners bei der Feststellung von Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch für Personen, die mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft leben und denen er nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Unterhalt verpflichtet ist, berücksichtigt wird;

2. 
der vom Drittschuldner bei der Pfändung des Arbeitseinkommens oder von Sozialleistungen errechnete pfändungsfreie Betrag, wenn nur dieser auf das Pfändungsschutzkonto überwiesen worden ist;

3. 
das Kindergeld, es sei denn, dass es wegen Unterhaltsforderungen eines Kindes, für das das Kindergeld gewährt oder bei dem es berücksichtigt wird, gepfändet wird.

4.
das Wohngeld, es sei denn, dass es wegen Mietforderungen des Vermieters für dessen Wohnung das Wohngeld gezahlt wird, gepfändet wird;

5. 
Leistungen von Krankenversicherungen oder Beihilfeleistungen, die für die Begleichung erbrachter Leistungen Dritter gezahlt werden, es sei denn, dass wegen Zahlungsansprüchen dieser Dritter gepfändet wird;

6.
unpfändbare Sozialleistungen.

(3) Erstreckt sich die Pfändung auch auf die Guthaben folgender Kalendermonate, gelten Abs. 1 und Abs. 2 entsprechend.

(4) Wird das Guthaben wegen der in § 850d bezeichneten Forderungen gepfändet, so tritt an die Stelle des nach Absatz 1 und 2 bestimmten pfändungsfreien Betrages der vom Vollstreckungsgericht im Pfändungsbeschluss festgesetzte Betrag.

(5) Das Vollstreckungsgericht kann einen von den Absätzen 1 bis 4 abweichenden Betrag auf Antrag festsetzen. § 850c Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4, § 850d Abs. 1, 2, die §§ 850e, 850f und 850g sind entsprechend anzuwenden. Im Übrigen ist das Vollstreckungsgericht befugt, die in § 732 Abs. 2 bezeichneten Anordnungen zu erlassen.

(6) Das Kreditinstitut ist dem Schuldner entsprechend dem Girovertrag im Sinne des § 676f des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Leistung aus dem nach Absatz 1 nicht von der Pfändung erfassten Guthaben verpflichtet. Eine Pflicht des Kreditinstituts zur Leistung an den Schuldner aus den nach Absatz 2 nicht von der Pfändung erfassten Beträge besteht nur soweit, es aus dem Gutschrift offenkundig ist oder als der Schuldner durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers, der Familienkasse oder des Sozialleistungsträgers nachweist, dass das Guthaben nicht von der Pfändung erfasst ist oder das Vollstreckungsgericht dies bestimmt. Der Nachweis kann unter anderem geführt werden durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers, der Familienkasse, der Krankenversicherung, Beihilfestellen, des Sozialleistungsträgers oder anerkannten Stelle im Sinne des § 305 Abs. 1 Nr. 1 der Insolvenzordnung. Die Sätze 1 und 2 bis 3 gelten auch für die Hinterlegung.

(7) In einem Girovertrag im Sinne des § 676f des Bürgerlichen Gesetzbuchs können das Kreditinstitut und der Kunde, der eine natürliche Person ist, vereinbaren, dass das Girokonto als Pfändungsschutzkonto geführt wird. Besteht bereits ein Girokonto, kann der Kunde jederzeit verlangen, dass das Kreditinstitut es als Pfändungsschutzkonto führt. Sind mehrere Personen Kontoinhaber so kann jeder Kontoinhaber verlangen, dass für ihn zukünftig ein Pfändungsschutzkonto geführt wird. Der Girovertrag mit den übrigen Kontoinhabern wird hiervon nicht berührt. Die Einrichtung oder Umwandlung ist kostenfrei. Jede Person darf nur ein Pfändungsschutzkonto für sich als allein Berechtigten führen. Bei der Abrede hat der Schuldner Kontoinhaber gegenüber dem Kreditinstitut zu versichern, dass er ein weiteres Pfändungsschutzkonto nicht führt. 

Begründung zu § 850k Abs. 1: 

Beabsichtigt ist mit dem Formulierungsvorschlag im letzten Halbsatz des § 850k Abs. 1 ein Bezug zu der Pfändungstabelle und dort auf Personen ohne Unterhaltsberechtigte.

Diese Änderung ist erforderlich um eine Belastung der Gerichte zu vermeiden, falsche Anreize für eine Kontopfändung (statt einer Pfändung an der Quelle) zu beseitigen und um dem Betroffenen sein unpfändbares Einkommen zu sichern. 

Bei einem Schuldner ohne Unterhaltsberechtigte sind nach der Tabelle zu § 850c rund 7/10 des über 989,99 € liegenden Einkommens pfändbar. Damit verbleiben bei einer Pfändung bei seinem Arbeitgeber, ohne dass es eines Antrags bedarf, (gerundet) 3/10 des darüber liegenden Betrages pfändbar. 

In allen Fällen, in denen der Kontoinhaber (ohne Unterhaltsberechtigte) keine Pfändung bei seinem Arbeitgeber vorliegen hat und zwischen 985 € und 1.359,99 € pfändungsrelevantes Nettoeinkommen bezieht, müsste der Schuldner nach dem vorliegenden Entwurf einen Antrag beim Vollstreckungsgericht stellen, um die pfändungsfreien Beträge, die über 985 € liegen, freizubekommen. Diese Regelung führt somit zu einem nicht unerheblichen Mehraufwand für die Gerichte. 
Die AG SBV schlägt daher vor, dass die bestehende Regelung des § 850c Abs. 2 Satz 1 ZPO übernommen wird. 

Mit dieser Regelung entfällt dann der zusätzliche Aufwand für die Gerichte, in all den Fällen, in denen das Einkommen über 985,15 € liegt einen zusätzlichen Freistellungsbeschluss zu erlassen. Auch für die Kreditinstitute als Drittschuldner entsteht mit dieser Regelung kein Mehraufwand, da mit der hinterlegten Pfändungstabelle der Grundfreibetrag einfach zu ermitteln ist. Diese Regelung würde auch bei den Kreditinstituten eher zu einer Entlastung beitragen, da weniger zusätzliche Beschlüsse des Gerichts zu bearbeiten wären. 
Die Regelung des § 850k Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs wurde in § 850k Abs. 3 verschoben und dort ergänzt um klarzustellen, dass Abs. 2 auch in den Fällen gilt, in denen sich die Pfändung auf mehrere Kalendermonate erstreckt. Die bisherige Regelung erscheint insofern nicht zweifelsfrei und würde andernfalls in einer Vielzahl von Fällen zu gerichtlichen Verfahren führen.

Begründung zu § 850k Abs. 2 

· Die Ergänzung des Wohngelds in Nr. 4 erscheint mit Blick auf die Zweckgebundenheit dieser Leistung und dem Ziel der Vermeidung von Wohnungslosigkeit notwendig. Die Formulierung der Pfändbarkeit orientiert sich an Nr. 3.

· Die Ergänzung von Krankenversicherungsleistungen und Beihilfeleistungen in Nr. 5 erscheint mit Blick auf Beihilfeberechtigte und vor allem privat Krankenversicherte notwendig. Gerade bei ehemals Selbstständigen, die noch privat versichert sind, kann andernfalls eine geordnete Krankenversorgung nicht sichergestellt werden. Es wäre für jede von einer Krankenversicherung (oder Beihilfestelle) erstattete Arztrechnung ein Verfahren beim Vollstreckungsgericht erforderlich. Auch der vorsorgende und planende Betroffene könnte dies nicht vermeiden, da diese Stellen keine unmittelbaren Überweisungen an die Ärzte vornehmen. Die Formulierung der Pfändbarkeit orientiert sich an Nr. 3.

· Die Ergänzung in Nr. 6 schließt eine Regelunglücke im Zusammenspiel mit § 55 SGB I. Nach wie vor ist nach dieser Vorschrift eine Sozialleistung nur 7 Tage vor der Pfändung auf einem Konto geschützt. Danach kann diese Leistung auch nicht mehr durch einen Antrag geschützt werden. Diese Frist wird allseits als zu kurz angesehen. Die vorgeschlagene Regelung verhindert, dass durch eine Pfändung des Kontos erneut Sozialleistungen, etwa zur Erstausstattung von Kindern, geleistet werden müssen.

Begründung zu § 850k Abs. 6:
Dieser Absatz entspricht nach der Einfügung des Abs. 3 dem Abs. 5 des Reformvorschlags. Die Ergänzung in Satz 1 des Abs. 6 soll der leider weiterhin feststellbaren Praxis von Kreditinstituten vorbeugen, dass zwar Auszahlungen aus dem unpfändbaren Guthaben vorgenommen werden, jedoch Überweisungen verweigert werden. 

Ferner ist eine Änderung hinsichtlich des Nachweises der Unpfändbarkeit erforderlich. Ein Nachweis der Unpfändbarkeit ist dann überflüssige Förmelei, wenn die Unpfändbarkeit - etwa bei erkennbar überwiesenem Kindergeld - offensichtlich ist. Die vorgeschlagene Ergänzung in § 850k Abs. 2 Nr. 5 gebietet die Ergänzung der Nachweismöglichkeit durch Bescheinigung der Krankenversicherungen und Beihilfestellen. Die Bescheinigung durch anerkannte Stellen eröffnet eine zusätzliche Möglichkeit. Insgesamt sollen die genannten Nachweismöglichkeiten nur beispielhaft und nicht abschließend sein. So ist es denkbar, dass durch eine notarielle Urkunde oder ein Urteil, sowie der Darlegung der Zahlung, der Nachweis einer Unterhaltsverpflichtung geführt werden kann, ohne dass das Vollstreckungsgericht angerufen werden muss. Weitere Nachweise sind denkbar.

Begründung zu § 850k Abs. 7

Dieser Absatz entspricht nach der Einfügung des Abs. 3 dem Abs. 6 des Reformvorschlags. Durch die Einführung der Sätze 3 und 4 wird die Problematik der weit verbreiteten „Oder-Konten“ sowie der „Und-Konten“ geregelt. Hier muss jeder Kontoinhaber das Recht auf ein Pfändungsschutzkonto haben. Die Ergänzung des Satz 5 hält die gesetzlich gewünschte und mehrfach durch die Ministerin geforderte Kostenfreiheit der Umwandlung fest. Die Änderung in Satz 6 beseitigt ein redaktionelles Versehen. Die Führung eines Pfändungsschutzkontos ist nicht nur einem „Schuldner“ möglich.

Artikel 1 Nr. 7: 
§ 850l E-ZPO Pfändungsschutz für Kontoguthaben aus wiederkehrenden Einkünften

Es wird vorgeschlagen, § 850l ZPO wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen:

„§ 850l Pfändungsschutz für Kontoguthaben aus wiederkehrenden Einkünften

(1) (…).

(2) (…)
(3) (…)
(4) Der Antrag des Schuldners ist nicht zulässig, wenn er ein Pfändungsschutzkonto im Sinne von § 850k Abs. 6 bei einem Kreditinstitut führt. § 765a ZPO bleibt unberührt.“

Begründung zu Abs. 4:
Aufrechterhaltung der Beschwerdemöglichkeit nach § 765a ZPO:

Ungeachtet des Wunsches, Kontopfändungen zukünftig nach Möglichkeit über Pfändungsschutzkonten abzuwickeln, dürfen Kontoinhaber ohne Pfändungsschutzkonto nicht vollkommen rechtlos gestellt werden.

Gerade bei Kontopfändungen wurde § 765a ZPO in der Vergangenheit häufig herangezogen, um Druckpfändungen mit erheblichen negativen Folgen für den Betroffenen abzuwenden. 

So lange die Notwendigkeit besteht, neben dem neuen § 850k ZPO auch die bisherige Regelung beizubehalten, müssen betroffene Kontoinhaber die Möglichkeit haben, sich gegen Auswüchse und Übergriffe zur Wehr zu setzen. Die Berufung auf einen Härtefall, der mit den guten Sitten nicht mehr vereinbar ist, kann niemandem verwehrt werden.

Denkbar ist auch der Fall, dass – gerade bei einem neu eingerichteten – P-Konto noch Einkünfte auf das bisherige, noch bestehende Girokonto überwiesen werden. Auch in diesen Fällen muss den Kontoinhabern die Möglichkeit verbleiben, ihr Existenzminimum frei zu bekommen.


Artikel 2 :
Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch

Es wird vorgeschlagen, § 55 SGB I wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen:

„§ 55 SGB I Kontenpfändung und Pfändung von Bargeld
(1) Wird eine Geldleistung auf das Konto des Berechtigten bei einem Geldinstitut überwiesen, ist die Forderung, die durch die Gutschrift entsteht, für die Dauer von sieben Tagen einem Monat seit der Gutschrift der Überweisung unpfändbar. Eine Pfändung des Guthabens gilt als mit der Maßgabe ausgesprochen, dass sie das Guthaben in Höhe der in Satz 1 bezeichneten Forderung während der sieben Tage dieses Monats nicht erfasst.
(2) Das Geldinstitut ist dem Schuldner innerhalb dieser sieben Tage dieses Monats zur Leistung aus dem nach Absatz 1 Satz 2 von der Pfändung nicht erfassten Guthaben nur soweit verpflichtet, als der Schuldner nachweist oder als dem Geldinstitut sonst bekannt ist, dass das Guthaben von der Pfändung nicht erfasst ist. Soweit das Geldinstitut hiernach geleistet hat, gilt Absatz 1 Satz 2 nicht.
(3) Eine Leistung, die das Geldinstitut innerhalb der sieben Tage dieses Monats aus dem nach Absatz 1 Satz 2 von der Pfändung nicht erfassten Guthaben an den Gläubiger bewirkt, ist dem Schuldner gegenüber unwirksam. Das gilt auch für eine Hinterlegung.

(4) Bei Empfängern laufender Geldleistungen sind die in Absatz 1 genannten Forderungen nach Ablauf von sieben Tagen einem Monat seit der Gutschrift sowie Bargeld insoweit nicht der Pfändung unterworfen, als ihr Betrag dem unpfändbaren Teil der Leistungen für die Zeit von der Pfändung bis zum nächsten Zahlungstermin entspricht.

(5) Pfändungsschutz für Kontoguthaben aus laufenden Geldleistungen besteht nach dieser Vorschrift nicht, wenn der Schuldner ein Pfändungsschutzkonto im Sinne von § 850k Abs. 6 der Zivilprozessordnung führt. „§ 765a ZPO bleibt unberührt.“
Begründung zur Aufrechterhaltung der Beschwerdemöglichkeit nach § 765a ZPO:

Zur Begründung der Notwendigkeit, die Beschwerdemöglichkeit gemäß § 765a ZPO vergleiche die Argumentation zu § 850l ZPO, die auf § 55 SGB I übertragbar ist.

Begründung zur Fristverlängerung von 7 Tagen auf einen Monat:
Die Verlängerung der Frist, innerhalb derer die Geldleistung noch nicht von der Pfändung erfasst ist, erscheint dringend geboten. Erfahrungsgemäß gelingt es den betroffenen Kontoinhabern häufig nicht, die gesamte Geldleistung innerhalb von 7 Tagen von ihrem Konto abzuheben oder zu überweisen. Dies umso mehr, als sie von einer neu ausgesprochenen Kontopfändung in der Regel erst verspätet informiert werden. Je nach dem Zeitpunkt des Einganges der Geldleistung auf dem Konto ist die verbleibende Zeitspanne dann aber häufig zu kurz, um noch reagieren zu können.

Gerade ältere und kranke Kontoinhaber sind zudem nicht in der Lage, ihr Konto regelmäßig zu kontrollieren, um auf Pfändungen rechtzeitig reagieren zu können. Die Erfahrungen der Praxis haben gezeigt, dass selbst kürzere Krankenhausaufenthalte oder ähnliche Verhinderungen dazu führen, dass dringend benötigtes Existenzminimum vollständig an die Gläubiger abgeführt wird. Dementsprechend hatte der Referentenentwurf vom 16.9.2004 bereits vorgesehen, die Frist von 7 auf 14 Tage zu verlängern.

Eine deutliche praktische Verbesserung kann aber erst durch eine Fristverlängerung auf einen Monat erreicht werden. Nur damit wäre es unabhängig vom Zeitpunkt der Pfändung möglich, monatliche Zahlungen auch per Dauerauftrag oder Lastschrift vornehmen zu können. Die Interessen der Gläubiger bleiben gewahrt. Sie können nach Ablauf des Monats den nicht benötigten Teil der Geldleistung abschöpfen.


Artikel 3: Änderung des Einkommenssteuergesetzes

Es wird vorgeschlagen, § 76a EStG wie folgt zu ändern bzw. zu ergänzen:

„§ 76a EStG Kontenpfändung und Pfändung von Bargeld
(1) Wird Kindergeld auf das Konto des Berechtigten oder in den Fällen des § 74 Abs. 1 Satz 1 bis 3 bzw. § 76 auf das Konto des Kindes bei einem Geldinstitut überwiesen, ist die Forderung, die durch die Gutschrift entsteht, für die Dauer von sieben Tagen einem Monat seit der Gutschrift der Überweisung unpfändbar. Eine Pfändung des Guthabens gilt als mit der Maßgabe ausgesprochen, dass sie das Guthaben in Höhe der in Satz 1 bezeichneten Forderung während dieser sieben Tage dieses Monats nicht erfasst.
(2) Das Geldinstitut ist dem Schuldner innerhalb dieser sieben Tage dieses Monats zur Leistung aus dem nach Absatz 1 Satz 2 von der Pfändung nicht erfassten Guthaben nur soweit verpflichtet, als der Schuldner nachweist oder als dem Geldinstitut sonst bekannt ist, dass das Guthaben von der Pfändung nicht erfasst ist. Soweit das Geldinstitut hiernach geleistet hat, gilt Absatz 1 Satz 2 nicht.

(3) Eine Leistung, die das Geldinstitut innerhalb dieser sieben Tage dieses Monats aus dem nach Absatz 1 Satz 2 von der Pfändung nicht erfassten Guthaben an den Gläubiger bewirkt, ist dem Schuldner gegenüber unwirksam. Das gilt auch für eine Hinterlegung.

(4) Bei Empfängern laufender Kindergeldleistungen sind die in Absatz 1 genannten Forderungen nach Ablauf von sieben Tagen einem Monat seit der Gutschrift sowie Bargeld insoweit nicht der Pfändung unterworfen, als ihr Betrag dem unpfändbaren Teil der Leistung für die Zeit von der Pfändung bis zum nächsten Zahlungstermin entspricht.

(5) Pfändungsschutz für Kontoguthaben besteht nach dieser Vorschrift nicht, wenn der Schuldner ein Pfändungsschutzkonto im Sinne von § 850k Abs. 6 der Zivilprozessordnung führt. § 765a ZPO bleibt unberührt.“

Begründung Aufrechterhaltung der Beschwerdemöglichkeit nach § 765a ZPO:

Zur Begründung der Notwendigkeit, die Beschwerdemöglichkeit gemäß § 765a ZPO vergleiche die Argumentation zu § 850l ZPO, die auch auf  § 76a EStG übertragbar ist.

Fristverlängerung von 7 Tagen auf einen Monat:
Zur Begründung der Notwendigkeit der Fristverlängerung von 7 Tagen auf einen Monat vergleiche die Begründung zu § 55 SGB I ZPO, die in gleicher Weise für § 76a EStG gilt.

Artikel 4: Nr. 2: Änderung des Gesetzes betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung

§36 EGZPO: 

Ist das Guthaben eines Kontos des Schuldners bei einem Kreditinstitut vor dem [Einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] gepfändet worden, ist § 833a ZPO nicht anzuwenden. 
Begründung: 

Die zeitlichen Begrenzungen nach § 833a E-ZPO sollen für bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehende Kontopfändungen nicht gelten. Die Folge ist, dass hiermit ein Zwei-Klassen-Recht geschaffen wird: Diese Schuldner, insbesondere die nicht pfändbar sind, würden wahrscheinlich mit einer „unendlichen“ Kontopfändung leben müssen, während die Schuldner, deren Konto nach dem Inkrafttreten gepfändet wird, den Vorteil haben, dass ihr Konto nach maximal sechs Monaten wieder frei ist. Es widerspricht den Zielsetzungen des Gesetzes in eklatanter Form, denn hier wurde einseitig dem Gläubigerschutz Vorrang gegeben. 
Es ist zu befürchten, dass die Gläubiger alles daran setzen werden, vor Inkrafttreten der Reform noch eine Kontopfändung auszubringen, um sich die Vorteile des alten Rechts zu sichern. Eine weitere Folge wird sein, dass die betroffenen Banken diese Konten definitiv kündigen werden und der Schuldner wieder ohne Konto dasteht. Dies würde die Zielsetzungen den Schuldnern ein sicheres Konto zu verschaffen, diametral entgegenstehen. 
Daher fordert die AG SBV die ersatzlose Streichung dieser Vorschrift. Alternativ ist auch eine Übergangsfrist von sechs Monaten denkbar, die es den Banken ermöglicht die bereits bestehenden Pfändungen in das neue Recht zu überführen. 

II. Weitergehende Problemanzeigen und Reformvorschläge 
· Leistungen Dritter auf Konten des Pfändungsschuldners
Nach wie vor ungeklärt ist in diesem Zusammenhang das praktisch hoch relevante Problem von auf dem Girokonto eingehenden Leistungen an Dritte. Auch der Referentenentwurf sieht keine Möglichkeit vor, derartige Leistungen für Dritte freigeben zu lassen. Hier muss ein Anspruch für Betroffene geschaffen werden, der systematisch jedoch nicht in § 850l ZPO angesiedelt werden kann. 

· Sicherstellung der Einkünfte des nicht mit gepfändeten Mitkontoinhabers bei einem Oder-Konto.

Wird das Oder-Konto eines Schuldners gepfändet, so sind auch die Eingänge auf dem Konto von der Pfändungswirkung erfasst, die für den Mitkontoinhaber bestimmt sind,. Bisher gibt es keine Regelung, womit der Mitkontoinhaber seinen Teil des Kontoguthabens freibekommen kann. Die Regelungen sowohl nach § 428 BGB als auch nach § 771 ZPO sind hier von den Gerichten nicht anerkannt worden. 

Es ist daher dringend erforderlich, zum Schutz unbeteiligter Mitkontoinhaber ergänzend eine Regelung zur Freigabe dieser Einkommen und Vermögen zu schaffen. 
· Schutz des Unterhalts des Kindes, das auf ein Konto der Sorgeberechtigen eingeht. Gleiches gilt für den Unterhaltsvorschuss. 

Der Unterhalt für das Kind geht in der Regel auf ein Konto des Sorgeberechtigten ein. Da es kein Einkommen des Kontoinhabers ist, unterliegt es auch nicht den Pfändungsschutzregelungen. In den Fällen, in denen der Kontoinhaber durch eigenes Einkommen den Grundfreibetrag ausschöpft – und dies dürfte in der Mehrzahl der Fälle sein – ist der Unterhalt des Kindes nicht mehr zu sichern. Es ist den Sorgeberechtigten auch nicht zuzumuten für die Kinder jeweils ein eigenes Konto zu eröffnen. 

Der gleiche Sachverhalt trifft auf den Unterhaltsvorschuss zu, da der Empfänger der Sozialleistung das Kind ist, im Gegensatz zum Kindergeld. Somit ist der Unterhaltsvorschuss zum Beispiel auf dem Konto der Mutter, wenn dieses gepfändet wird, im Grundsatz nicht mehr gesichert, wenn das Einkommen der Mutter den Grundfreibetrag übersteigt. 
Eine gesetzliche Neuregelung muss daher auch Regelungen enthalten, die den Betroffenen in diesen Fällen einen Antrag auf Freigabe dieser Gelder ermöglicht. 
· Schutz von auf das Konto eingehenden Beihilfe- und Versicherungsleistungen für den Schuldner zur Weiterleitung an Dritte

Auch in dieser Fallkonstellation sind die auf das Konto überwiesenen Beträge – die in der Regel nicht unerheblich sind – nicht zur Lebensführung des Schuldners gedacht, sondern zur Bezahlung seiner krankheitsbedingten Aufwendungen. Die Beihilfe- und Krankenkassen können die Mittel nur an den Versicherungsnehmer direkt auszahlen. Auch mit der Neuregelung des Kontopfändungsrechts würden diese Beträge großteils – sofern sie über den Grundfreibetrag liegen – gepfändet werden. 
Zur Lösung dieser Problematik hat die AG SBV hierzu bereits eine Änderung im § 850k E-ZPO vorgeschlagen. 

· Schutz von notwendigen Ansparbeträgen bei Leistungsempfängern nach dem SGB II und SGB XII,

Mit der Reform des SGB II und XII ist der Leistungsempfänger gehalten seine einmaligen Bedarfe aus dem Regelsatz selbst anzusparen. Für die Ansparung steht ihm ein entsprechender Freibetrag zur Verfügung. 

Bei Pfändung des Kontos des Leistungsempfängers wird der für Anschaffungen im Rahmen des SGB II und XII zurückgelegte Betrag, in vollem Umfang von der Pfändung erfasst
. 

Die Neuregelung sollte daher auch in Abstimmung mit den Regelungen der Sozialgesetzbücher eine Sicherung dieser angesparten Beträge ermöglichen. Andernfalls laufen die Regelungen des SGB II und XII ins Leere. 

Berlin, 30.03.2007

� Siehe Bericht des Deutschen Bundestags BT 16/2265 vom 14.07.2006


� Im Folgenden wird entsprechend dem Aufbau des Referentenentwurfs zu den einzelnen Vorschlägen Stellung genommen.


� Die unterstrichenen Textteile kennzeichnen Änderungsvorschläge der AG SBV. Die durchgestrichenen Textteile sind Vorschläge zur Streichung. 


� Bei einer Gehaltspfändung wäre der Schuldner dagegen gemäß § 850c Abs. 2 S. 1 nur in Höhe von 10,40 € pfändbar.


� Siehe hierzu Änderungsvorschlag zu § 850k E-ZPO


� Das Beispiel in dieser Stellungnahme unter § 833a E-ZPO trifft auch hier zu. 





